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„ If you are sick  First call your Lawyer “

?
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Behandlungsfehler

Patientenaufklärung

Mangelhafte Dokumentation
Organisationsverschulden

Berufsspezifische Stolpersteine
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Totaler Spitalaufnahmevertrag

Gespaltener Spitalaufnahmevertrag

Spitalaufnahmevertrag
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Hauptleistungspflichten

Nebenleistungspflichten

Nebenpflichten

Rechenschaft über Geschäftsgang

Herausgabe von Akten

Sorgfalt

Anamnese / Untersuchung / Diagnose

Therapie

Diskretion und Geheimhaltung

„ “Aufklärung

Behandlungsfehler

keine Erfolgsgarantie !

Art. 400 OR

Pflichten aus Behandlungsvertrag
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krankheitsimmanente
Faktoren

behandlungsimmanente
Nebenwirkung / Komplikation

nicht vermeidbarem

Behandlungsrisiko

klar vermeidbarer 
Sorgfaltspflichtverletzung

nachvollziehbarem 
Diagnose-Irrtum
keine Erfolgsgarantie Behandlungsfehler

Aufklärung

infolge
Unerwünschtes Behandlungsergebnis
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aktiv re-aktiv

Krankengeschichte !

Spontane Schutzpflicht
(Art. 398 OR / Grundsatz von Treu und Glauben)

BenachrichtigungAufklärung

Behandlungsfehler

Information auf Verlangen
(Art. 400 Abs. 1 OR / Begehren des Auftraggebers)

Auskunft
detaillierte

Rechenschaft

Informationspflichten
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Unerlaubter Handlung
Art. 41 OR

Behandlungsvertrag
Art. 97 OR

KAUSALZUSAMMENHANG

VERSCHULDEN
Verletzung der gebotenen subjektiven ärztlichen Sorgfaltspflicht

WIDERRECHTLICHKEIT
„Behandlungsfehler“

Patient trägt Beweislast
auf allen vier STUFEN

VERTRAGSVERLETZUNG
„mangelhafte Aufklärung“

Verschulden des Arztes 
wird vermutet

Verteilung der Beweislast

SCHADEN
Anspruch aus

Arzt muss sich
exkulpieren

Zivilrechtlicher Algorithmus

Verletzung der gebotenen objektiven ärztlichen Sorgfaltspflicht
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ausführliches und persönliches Gespräch

Hilfsmittel: Texte / Bildmaterial / Internet !

Dokumentation

Fester Bestandteil ärztlichen Handelns (keine nichtärztliche Hilfsperson) 
Bringschuld aus Behandlungsvertrag
Recht zur Delegation mit Auflagen (Verantwortung verbleibt beim Akteur)

möglichst einfache, bedürfnisgerechte Wortwahl
Diagnostik / Therapie sachdienlich vermitteln

„Stufenaufklärung“

Aufklärungsprotokoll zu Gesprächsinhalt, Gesprächsdauer, Datum
Rechtfertigung einer „Körperverletzung“ auf Basis der Einwilligung
Einwilligung verliert ohne Aufklärung ihre Kraft
Unterschrift erbitten (Arzt trägt Beweislast der erfolgten Aufklärung)
Ev. anwesende Personen namentlich im Protokoll aufführen

Aufklärung zur Selbstbestimmung:  Ablauf
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Aufklärung zur Selbstbestimmung:  Inhalt

Symptome / Krankheit Differentialdiagnose / Diagnose

Diagnostik / Therapie Wahlmöglichkeit

Eintrittswahrscheinlichkeit mal Auswirkung / Tragweite des Risikos
Risiken die für den spezifischen Patienten von Relevanz sind

Verlaufsaufklärung zum organisatorischen Ablauf
Patient muss wissen was geschieht

wann etwas geschieht
wie sich verhalten

mögliche Therapie- / Operationserweiterung

Konsequenzen aufzeigen und Verständnis wecken

Nutzen / Vorteile / Alternativen
Empfehlung für die Wahl der optimalen Lösung
Methodenwahl bleibt grundsätzlich Sache des Arztes

zu erwartender Verlauf mit / ohne Intervention




